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RS Vwgh 1988/12/12 87/15/0079
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.12.1988

Index

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

UStG 1972 §11 Abs1;

Rechtssatz

Die Erö6nung des Konkurses über das Vermögen des auf der Rechnung aufscheinenden liefernden Unternehmens

ändert nichts an der bestehenden zivilrechtlichen P9icht zur Ausstellung bzw Ergänzung einer dem UStG 1972

entsprechenden Rechnung durch den liefernden Unternehmer (Hinweis auf HS 10978).
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